
S A T Z U N G 

über die Herstellung von Stell-

plätzen und Garagen  

und deren Ablösung 
 

Der Markt Hösbach erlässt auf-

grund des Art. 23 der Gemeinde-

ordnung für den Freistaat Bayern 

(GO) in der Fassung und Bekannt-

machung vom 22.08. 1998, letzte 

berücksichtigte Änderung Art. 20a 

(Art. 65 G v. 24.07.2012, 366) in 

Verbindung mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 

der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBI. S 588), zuletzt geändert 

durch § 26 G zur Anpassung an das 

Neue Dienstrecht vom 20.12. 2011 

(GVBI. S. 689), folgende 
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Anlagen: 
 

Richtzahlen für den Stellplatzbe-

darf 

§ 1 

Geltungsbereich 
 

Die Satzung gilt für das gesamte 

Gebiet des Marktes Hösbach ein-

schließlich aller Ortsteile. Sie gilt 

nicht, soweit in rechtsverbindli-

chen Bebauungsplänen davon ab-

weichende Bestimmungen beste-

hen. 
 

§ 2 

Pflicht zur Herstellung 

von Stellplätzen und Garagen für 

Kraftfahrzeuge 
 

(1) Werden Anlagen errichtet, ge-

ändert oder in ihrer Nutzung 

geändert, bei denen ein Zu- 

und Abfahrtsverkehr zu erwar-

ten ist, sind Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge und Krafträder 

herzustellen. 
 

(2) Für Anlagen mit regelmäßigem 

Lastkraftwagenverkehr ist 

auch eine ausreichende An-

zahl von Stellplätzen für Last-

kraftwagen nachzuweisen. Auf 

ausgewiesenen Ladezonen für 

Anliegerverkehr dürfen keine 

Stellplätze nachgewiesen wer-

den. 
 

(3) Für Anlagen, bei denen ein Be-

sucherverkehr mit Autobussen 

zu erwarten ist, ist auch eine 

ausreichende Anzahl von Stell-

plätzen für Autobusse nachzu-

weisen. 
 

(4) Werden Anlagen verschieden-

artig genutzt, ist der Stellplatz-

bedarf für jede Nutzung (Ver-

kehrsquelle) getrennt zu er-

mitteln. Eine gegenseitige An-

rechnung ist nur im Einzelfall 

und in Abstimmung mit der 

Bauaufsicht bei zeitlich ge- 

 trennter Nutzung möglich. 
 

(5) Notwendige Stellplätze müs-

sen ungehindert und unab-

hängig voneinander befahrbar 

und nutzbar sein. Der Vorplatz 

vor Garagen (Stauraum) gilt 

nicht als Stellplatz im Sinne 

dieser Satzung. 

 

§ 3 

Anzahl 

der erforderlichen Stellplätze 
 

(1) Die Anzahl der notwendigen 

und nach Art. 47 BayBO herzu-

stellenden Stellplätze (Stell-

platzbedarf) ist nach den in 

der Anlage festgelegten Richt-

zahlen zu berechnen. Die An-

lage ist Bestandteil dieser Sat-

zung. 
 

(2) Der Stellplatzbedarf ist rech-

nerisch auf zwei Stellen hinter 

dem Komma zu ermitteln und 

durch Auf- oder Abrunden auf 

eine ganze Zahl festzustellen. 

Aufzurunden ist, wenn die 

erste Dezimalstelle nach dem 

Komma 5 oder größer, an-

dernfalls ist abzurunden. Bei 

Vorhaben mit unterschiedli-

chen Nutzungen ist der Stell-

platzbedarf jeder einzelnen 

Nutzung zunächst ohne Run-

dung zu ermitteln und zu ad-

dieren; diese Zahl ist unter Zu-

grundelegung der Rundungs-

regel der Sätze 2 und 3 auf 

eine ganze Zahl festzustellen. 
 

(3) Die Anzahl der erforderlichen 

Stellplätze für Vorhaben, die in 

der Anlage nicht erfasst sind, 

ist nach den besonderen Ver-

hältnissen im Einzelfall unter 



sinngemäßer Berücksichti-

gung der Richtlinien für Vorha-

ben im vergleichbaren Bedarf 

zu ermitteln. 
 

§ 4 
Möglichkeiten zur Erfüllung der 

Stellplatzpflicht 
 

(1) Die Stellplatzpflicht wird er-

füllt durch Schaffung von Stell-

plätzen auf dem Baugrund-

stück. 
 

(2) Ausnahmsweise kann die Bau-

aufsichtsbehörde gestatten, 

zur Erfüllung der Stellplatzver-

pflichtung die Stellplätze auf 

eigenem oder fremdem 

Grundstück in der Nähe*) des 

Baugrundstücks herzustellen. 

Bei Erfüllung der Stellplatz-

pflicht auf fremdem Grund-

stück, muss die rechtliche Si-

cherung durch Bestellung ei-

ner Grunddienstbarkeit zulas-

ten des Stellplatzgrundstücks 

(„dienendes Grundstück“) und 

zugunsten des Baugrund-

stücks („herrschendes Grund-

stück“) erfolgen. 
 

(3) Stellplätze und Garagen dür-

fen auf dem Baugrundstück o-

der auf einem anderen Grund-

stück nicht errichtet werden, 

wenn  
 

 aufgrund von Festsetzun-

gen im Bebauungsplan 

auf dem Baugrundstück 

keine Stellplätze oder Ga-

ragen angelegt werden 

dürfen, 

 das Grundstück zur Anle-

gung von Stellplätzen o-

der Garagen nicht geeig-

net ist, oder 
 

 wenn sonst ein überwie-

gend öffentliches Inte-

resse gegen die Errichtung 

besteht. 
 

§ 5 
Ablösung der Stellplatz- und 

Garagenbaupflicht 
 

(1) Der Stellplatznachweis kann 

durch Abschluss eines Ablö-

sungsvertrages zwischen Bau-

herr und Gemeinde erfüllt 

werden, wenn der Bauherr die 

Stellplätze oder Garagen nicht 

auf seinem Grundstück oder 

einem geeigneten Grundstück 

in der Nähe*) herstellen kann. 

Der Abschluss eines Ablö-

sungsvertrages liegt im Ermes-

sen der Gemeinde. 
 

(2) Die Ablösung der Stellplatz-

pflicht ist nur möglich bei 

nachträglichen Aus- und Um-

bauten von bestehender Bau-

substanz oder wenn die Ablö-

sung aus städtebaulichen 

Gründen geboten ist. 
 

(3) Der Ablösungsvertrag ist vor 

Erteilung der Baugenehmi-

gung abzuschließen. 
 

(4) Der Ablösungsbetrag wird im 

Einzelfall berechnet und rich-

tet sich nach folgenden Fakto-

ren: gültiger Bodenrichtwert 

des Jahres der Stellplatzher-

stellung, die Einheitspreise des 

Jahresleistungsverzeichnisses 

des Markt Hösbach, Größe der 

abzulösenden Stellplatzfläche. 
 

(5) Der Ablösungsbetrag ist inner-

halb von 2 Monaten nach Ab-

schluss des Ablösungsvertra-

ges zur Zahlung fällig. 
 

(6) Kann der Bauherr oder sons-

tige Verpflichtete, der die Ab-

lösung der Stellplatzpflicht 

nach Inkrafttreten dieser Sat-

zung vorgenommen hat, in-

nerhalb von 3 Jahren nachwei-

sen, dass sich sein Stellplatz-

bedarf verringert hat oder 

dass er zusätzliche Stellplätze 

auf seinem Grundstück oder 

auf einem anerkannten 

Grundstück in der Nähe 1) des 

Baugrundstückes hergestellt 

hat, so verringert sich die Ab-

lösungssumme nach der An-

zahl der wegfallenden  oder 

nachgewiesenen Stellplätze. 

Die Höhe der Rückforderung 

ist der vom Verpflichteten pro 

Stellplatz entrichtete Ablö-

sungsbetrag. Dieser vermin-

dert sich pro abgelaufenem 

Jahr nach Abschluss des Ablö-

sungsvertrages um jeweils 

1/3. Nach ablaufendem 3. Jahr 
seit Abschluss des Ablösungs-

vertrages entfällt ein Anspruch 

auf eine Rückforderung. 

 

§ 6 

Anordnung, Gestaltung 

und Ausstattung 

von Stellplätzen und Garagen 
 

(1) Stellplätze für Besucher (von 

Gewerbebetrieben) müssen 

leicht und auf kurzem Wege 

erreichbar sein; sie dürfen 

grundsätzlich nicht in einer 

Tiefgarage oder Doppelpar-

kergaragen nachgewiesen 

werden. Ausgenommen sind 

hiervon Stellplätze für Mitar-

beiter oder für den Eigenbe-

darf des Gewerbetreibenden. 
 



(2) Stellplätze für gastronomische 

Einrichtungen und Beherber-

gungsbetriebe sind so anzu-

ordnen, dass sie ohne beson-

dere Ortskenntnisse auffind-

bar sind. 
 

(3) Im Vorgartenbereich (5-Me-

ter-Bereich zwischen Straße, 

Hinterkante Gehsteig und Ge-

bäuden) sind Garagen unzuläs-

sig. 
 

(4) Offene Stellplätze sind im Vor-

gartenbereich (5-Meter-Be-

reich ab öffentlicher Verkehrs-

fläche) nur dann zulässig, 

wenn nach Anordnung der 

Stellplätze, der Zufahrten und 

des Gebäudezuganges noch 

30% der Fläche gärtnerisch ge-

staltet sind. Mit Rasengitter-

steinen hergestellte Stell-

plätze oder Pflasterrasen wer-

den dabei nicht als gärtnerisch 

gestaltet betrachtet. Ausnah-

men kann die Bauaufsichtsbe-

hörde nur in zwingenden Fäl-

len im Einvernehmen mit dem 

Markt Hösbach zulassen. Au-

ßerdem sind mindestens 50% 

der nicht bebaubaren Grund-

stücksfläche gärtnerisch zu ge-

stalten. 
 

(5) Grundsätzlich ist vor Garagen 

ein offener Stauraum von min-

destens 5 m einzuhalten, 

wenn diese mit einem Tor ver-

schlossen sind. Ist ein verrin-

gerter Stauraum von 3 m vor-

gesehen, so ist die Garage mit 

einem fernbedienbaren / 

elektronischen Tor zu verse-

hen. Die Gemeinde behält sich 

vor dies im Einzelfall vertrag-

lich festzuhalten. 
 

Vor Carports, ohne Tür- und 

Torabschluss, ist ein Mindest-

abstand von 3 m einzuhalten. 

Wird eine weitere Stauraum-

verringerung auf  0 m bis zur 

öffentlichen Gehwegfläche zur 

Umsetzung des Bauvorhabens 

beantragt, ist neben der Be-

rücksichtigung der GaStellV 

auch die Klassifizierung und 

die Fahrbahnbreite der Anlie-

gerstraße sowie die anzuneh-

mende Einschränkung des flie-

ßenden Verkehrs zu berück-

sichtigen. 
 

Diese Verkürzung des verlang-

ten Stauraums vor Carports 

auf weniger als 3 Meter kann 

in Einzelfällen genehmigt wer-

den, wenn bei einer Fahrgas-

senbreite von weniger als 6 

Meter trotzdem die Maße ge-

mäß § 4 Abs. 2 GaStellV zur An-

fahrung des Carports gewähr-

leistet werden können. In die-

sen Fällen ist ein gesonderter 

Antrag auf Baugenehmigung 

bei der zuständigen Bauauf-

sichtsbehörde zu stellen. 
 

(6) Dachüberstände von Garagen 

und Carports, die in den öf-

fentlichen Bereich (Fahrbahn 

oder Gehweg) hineinragen, 

sind unzulässig. 
 

(7) Mehr als 4 zusammenhän-

gende Stellplätze bzw. Gara-

gen sind nur über eine ge-

meinsame Zu- und Abfahrt an 

die öffentliche Verkehrsfläche 

anzuschließen. Ausnahmen 

hiervon müssen vom Bauaus-

schuss des Marktes Hösbach 

beschlossen werden. 
 

(8) Es ist eine naturgemäße Be-

pflanzung der Zufahrten und 

Stellflächen vorzusehen; so-

weit wie möglich soll ein Pflas-

terrasen oder ähnliches ge-

wählt werden. Es ist für die 

Stellplatzflächen eine sepa-

rate Entwässerung vorzuse-

hen, die nach den anerkann-

ten Regeln der Technik auszu-

führen ist. Die Entwässerung 

darf nicht über öffentliche 
Verkehrsflächen erfolgen son-

dern ist über die private Ent-

wässerungsanlage dem Hof-

einlauf zuzuführen und in das 

öffentliche Kanalnetz abzulei-

ten. Stellplätze sind durch Be-

pflanzungen abzuschirmen. 

Stellplatzanlagen sind durch 

Bäume und Sträucher zu glie-

dern. Dabei ist spätestens 

nach jeweils 4 Stellplätzen ein 

mind. 1,5 m breiter Bepflan-

zungsstreifen anzulegen. Die 

Umsetzung der Bepflanzung 

ist mit einem Freiflächenplan 

im Maßstab 1:200 darzulegen. 
 

(9) Werden Stellplätze mit einem 

nicht versickerungsfähigen 

Pflaster hergestellt, so ist zu 

gewährleisten, dass z. B. durch 

eine Entwässerungsrinne das 

abfließende Oberflächenwas-

ser nach den Vorschriften der 

Entwässerungssatzung abge-

führt wird. 
 

§ 7 

Zeitpunkt der Herstellung 
 

Die Stellplätze müssen mit der Be-

zugsfertigkeit der baulichen Anla-

gen zur Verfügung stehen und so-

lange erhalten bleiben, wie sich die 



für die Begründung und den Um-

fang der Stellplatzpflicht maßge-

benden Verhältnisse nicht ändern. 
 

§ 8 

Ausnahmen und Befreiungen 
 

Von den Vorschriften dieser Sat-

zung kann die Bauaufsichtsbe-

hörde im Rahmen des Art. 72 Abs. 

2 bis 5 BayBO Ausnahmen und Be-

freiungen im Einvernehmen mit 

der Gemeinde erteilen (Art. 72 Abs. 

6 BayBO). 
 

§ 9 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tag Ih-

rer Bekanntmachung in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung 

über die Herstellung von Stell-

flächen und Garagen und de-

ren Ablösung vom 04.10.1994 

außer Kraft. 
 

Hösbach, den 27.01.2014 

 

Markt Hösbach 

Michael Baumann 

1. Bürgermeister 

 

Fußnoten: 

1) Die Auslegung des unbestimm-

ten Rechtsbegriffes „in der 

Nähe“ orientiert sich an der 

BayBO und der hierzu einschlägi-

gen Kommentierung. 

 

Anlage zu § 3 (Stellplatzbedarf) 
 

Richtzahlen für den Stellplatzbe-

darf, soweit abweichend von den 

Richtzahlen des Bayer. Staatsminis-

terium des Innern. 
 

1. Wohngebäude: 
 

1.1 Ein- und Mehrfamilienhäuser 

je WE 

bis 50 m² Nettowohnfläche 

1 Stellplatz 

 bis 156 m² Nettowohnfläche 

2 Stellplätze 

 über 156 m² Nettowohnfläche 

3 Stellplätze 
 

1.2 Altenwohnungen, Altenwohn-

heime, Altenheime 

je 5 WE 1 Stellplatz 
 

1.3 Wochenend- und Ferienhäu-

ser 

je WE  1 Stellplatz 
 

1.4 Schwestern- und sonstige 
Wohnheime 
je 2 Betten 1 Stellplatz 

 

2. Gebäude mit Büro-, Verwal-

tungs- und Praxisräumen 
 

2.1 Büro und Verwaltungsräume 

allgemein 1) 

je 30 m² Nettonutzfläche 

 1Stellplatz 
 

2.2 Räume mit erheblichem Besu-

cherverkehr: Schalter-, Abfer-

tigungs-, Beratungsräume, 

Praxen und dgl. 

je 20 m² Nettonutzfläche, 

 1 Stellplatz 

jedoch je Aufenthaltsraum 

mindestens 1 Stellplatz 
 

2.3 Ausstellungsräume 

je 80 m² 1 Stellplatz 
 

3. Verkaufsflächen 
 

3.1 Läden, Waren- und- Ge-

schäftshäuser bis 400 m² Net-

toverkaufsfläche 

je 30 m² Nettoverkaufsfläche 
2), 3) 

 1 Stellplatz 
 

3.2 Läden, Waren- und Geschäfts-

häuser über 400 m² Nettover-

kaufsfläche 

je 15 m² Nettonutzfläche 3) 

 1 Stellplatz 
 

4. Versammlungsstätten, Kinos 
 

siehe Richtzahlen des Bayer. 

Staatsministerium des Innern 
 

5. Sportstätten 
 

siehe Richtzahlen des Bayer. 

Staatsministerium des Innern 
 

6. Gaststätten und Beherber-

gungsbetriebe 
 

6.1 Gaststätten 

je 10 m² Nettoraumfläche 

 1 Stellplatz 
 

Diskotheken, Pubs und sons-

tige Vergnügungsstätten 

je 5 m² Nettonutzfläche 3) 

 1 Stellplatz 
 

6.2 Hotels, Pensionen, Kurheime 

u. a. Beherbergungsbetriebe 

je 2 Betten 3) 1 Stellplatz 
 

(Für zugehörige Restaurantbe-

triebe Zuschlag nach 6.1 unter 

Anrechnung der Wechselnut-

zung) 
 

7. Krankenanstalten 
 

siehe Richtzahlen des Bayer. 

Staatsministerium des Innern 
 

8. Schulen, Einrichtungen der Jugend-

förderung 

 

8.1 sonst. allgemeinbildende 

Schulen, Berufsschulen, Be-

rufsfachschulen 

je Klasse 3 Stellplätze 
 

8.2 Kindergärten, Kindertages-

stätten. und dgl. 

je Gruppe 2 Stellplätze 
 

8.3 Jugendfreizeitheime und dgl. 

je 5 Besucherplätze 

 1 Stellplatz 
 



9. Gewerbliche Anlagen 
 

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 

je 40 m² Nettonutzfläche 4), 5) 

 1 Stellplatz 

 

9.2 Lagerräume, Lagerplätze 6) 

je 80 m²  4) 1 Stellplatz 
 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 

je Wartungs- und Reparatur-

stand 

 6 Stellplätze 
 

9.4 Tankstellen mit Pflegeplätzen 

je Pflegeplatz 6 Stellplätze 
 

9.5 Kraftfahrzeugwaschplätze 

je Waschplatz 5 Stellplätze 
 

 

Fußnoten: 
 

1) Flächen für Kantinen, Erfri-

schungsräume u. a. bleiben 

außer Betracht. 
 

2) Eine erforderliche Ladezone 

findet keine Anrechnung auf 

die Zahl der erforderlichen 

Stellplätze 
 

3) Die Besucherstellplätze (da-

von 75%) müssen während der 

Öffnungszeiten öffentlich zu-

gänglich sein. 
 

4) Bei offensichtlichem Missver-

hältnis günstigstenfalls 1 Stell-

platz je Beschäftigtem(r). 
 

5) Die Besucherstellplätze (da-

von 30%) müssen während der 

Öffnungszeiten öffentlich zu-

gänglich sein. 
 

6) Nur selbstständige Lagerflä-

chen; zugeordnete Lagerflä-

chen bis zu 20% der Nutzflä-

chen bleiben unberücksichtigt. 

 
 

Bekanntmachungsvermerk 

 

Diese Satzung mit der Anlage 

„Richtzahlen für den Stellplatzbe-

darf“ wurde im Amtsblatt des 

Marktes Hösbach vom 30.01.2014, 

Heft 05, amtlich bekannt gemacht. 

 

Hösbach, 30.01.2014 

 

Markt Hösbach 

Michael Baumann 

1. Bürgermeister 


